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Der Bischof von Limburg

Nr. 435 Beschluss der Regionalkommission Mitte 
vom 26. Juni 2025 – Kompetenzübertragung durch 
die Bundeskommission mit Beschluss vom 5. Juni 
2025

Anlage 20 Besondere Regelungen für Mitarbeiter in 
Inklusionsbetrieben/Öffnung für branchenübliche, 
regional geltende Arbeitsbedingungen

I.	 In § 2 Absatz 1 der Anlage 20 wird das Datum 
„31. Dezember 2025“ in Satz 9 durch das Datum 
„31. Dezember 2030“ ersetzt.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juni 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit der Verlängerung der Kompetenzübertragung 
durch die Bundeskommission am 5. Juni können die 
Regionalkommissionen weiterhin Regelungen zu Ar-
beitsbedingungen bzw. Vergütungsregelungen – aus-
genommen der Bestimmungen über die betriebliche 
Altersversorgung — von Mitarbeitern nach § 1 Abs. 2 
der Anlage 20 zu den AVR in Inklusionsbetrieben mit 
Tätigkeitsfeldern, für die Tarifverträge im Sinne von 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 der Anlage 20 zu den AVR nicht 
bestehen, beschließen. Von dieser Kompetenzübertra-
gung macht die Regionalkommission Mitte mit dem 
Beschluss Gebrauch.

Für das Bistum Limburg

Limburg, 15. September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/2		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie
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Nr. 436 Beschluss der Regionalkommission Mitte 
vom 26. Juni 2025 – Tarifrunde Ärzte 2024 – 2026

Die Regionalkommission Mitte beschließt:

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte / 
Festsetzung der Vergütung

Für den Bereich der Regionalkommission Mitte wer-
den die mittleren Werte, die in A. I. bis III. des Be-
schlusses der Bundeskommission der Arbeitsrecht-
lichen Kommission vom 5. Juni 2025 zur „Tarifrunde 
Ärzte 2024 bis 2026“ enthalten sind, in derselben 
Höhe und zu denselben Zeitpunkten als neue Werte 
festgesetzt.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet Erhöhungen der Vergütungs-
werte für den Bereich der Regionalkommission Mitte 
im Rahmen der aktuellen Ärzte-Tarifrunde 2024 bis 
2026. Basis ist der Beschluss der Bundeskommission 
zur Ärztetarifrunde 2024-2026.

Die Regionalkommission ist für die Festlegung der 
Höhe der Vergütungsbestandteile zuständig gemäß 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 15. September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/2		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 437 Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion vom 26. Juni 2025 – Tarifrunde 2025 – Teil 1

Die Regionalkommission Mitte beschließt:

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte / 
Festsetzung der Vergütung

Für den Bereich der Regionalkommission Mitte wer-
den die mittleren Werte, die in A.I. bis IV. i. V. m. dem 
Tabellenanhang des Beschlusses der Bundeskommis-
sion der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 5. Juni 
2025 zu „Tarifrunde 2025 – Teil 1“ enthalten sind, in 

derselben Höhe und zu denselben Zeitpunkten als 
neue Werte festgesetzt.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet die Übernahme des Be-
schlusses der Bundeskommission zur aktuellen Ta-
rifrunde 2025 – Teil 1. Damit werden die Vergütungs-
werte für Mitarbeitende der Anlagen 2, 2d, 2e, 31 bis 
33 zu den AVR erhöht. Weitere Elemente der aktuellen 
Tarifrunde sind einem folgenden Teil 2 vorbehalten.

Die Regionalkommission ist für die Festlegung der 
Höhe der Vergütungsbestandteile zuständig gemäß 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 15. September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 656H/70917/25/01/1		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 438 Beschluss der Regionalkommission Mitte 
vom 26. Juni 2025 – Anwendung des Abschnittes I 
des Teils II. der Anlage 7 AVR ab dem 31. Juli 2025

I.	 Annahme der Kompetenzverlängerung und Fest-
setzung der Anwendung und Ausbildungsvergü-
tung.

Unter Annahme der von der Bundeskommission am 
05. Juni 2025 erfolgten Verlängerung der Kompetenz-
übertragung bestätigt die Regionalkommission Mitte 
zur Festsetzung der Anwendung des Abschnittes I 
des Teils II. der Anlage 7 AVR und der Ausbildungs-
vergütungen ihren Beschluss vom 7. Juli 2022.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 26. Juni 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Die Bundeskommission hatte mit Beschluss vom 
5. Juni 20225 sowohl die Befristung des Abschnittes 
I des Teils II. der Anlage 7 AVR wie auch der zugehö-
rigen Kompetenzübertragung in § 5 des Abschnittes I 
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auf den 31. Juli 2027 verlängert. Die Regionalkommis-
sion Mitte hatte mit dem oben genannten Beschluss 
diese Kompetenzübertragung angenommen und für 
Ihren Bereich die Inkraftsetzung und Wertfestsetzung 
vorgenommen. Sie führt mit diesem Beschluss die 
Tarifierung unverändert fort.

Die Regionalkommission ist zuständig gem. § 13 
Abs. 6 i. V. m. Abs 3 AK-Ordnung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 15. September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/2		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 439 Beschluss der Regionalkommission Mitte vom 
26. Juni 2025 – Leitungskräftezulage

Die Regionalkommission Mitte beschließt:

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/
Festsetzung der Vergütung

Für den Bereich der Regionalkommission Mitte wird 
der mittlere Wert, der im Beschluss der Bundeskom-
mission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 
5. Juni 2025 zur „Änderungen in der Anlage 33 zu den 
AVR“ enthalten ist, in derselben Höhe und zu densel-
ben Zeitpunkten als neuer Wert festgesetzt.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet die Einführung einer Kann-
Zulage in Höhe von mindestens 180,00 Euro für Lei-
tungskräfte und deren bestellte, ständige Vertreter 
als neue Anmerkung 32 der Anmerkungen zu den Tä-
tigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppen S 12 bis S 18 
(Anhang B zur Anlage 33). Die neu eingeführte Zulage 
für Leitungskräfte und als deren ständige Vertreter 
bestellte Personen kann zur Deckung des Personalbe-
darfs gewährt werden. Diese neue Zulage ist befristet 
bis zum 31. Dezember 2027.

Basis der im Beschluss enthaltenen Verweise ist die 
in der Bundeskommission am 5. Juni 2025 beschlos-
sene Beschlussvorlage zur Einführung der Zulage. Die 

Regionalkommission ist für die Festlegung der Höhe 
der Vergütungsbestandteile zuständig, § 13 Abs. 3 
Satz 1 AK-Ordnung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 15. September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/2		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 440 Beschluss der Regionalkommission Mitte 
vom 26. Juni 2025 – Gruppenleiterzulage

Die Regionalkommission Mitte beschließt:

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/
Festsetzung der Vergütung

II.	
Für den Bereich der Regionalkommission Mitte wer-
den die mittleren Werte, die im Beschluss der Bundes-
kommission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 
5. Juni 2025 zur „Änderung Anmerkungen 30 und 31 
Anhang B der Anlage 33 AVR“ enthalten sind, in der-
selben Höhe und zu denselben Zeitpunkten als neue 
Werte festgesetzt.

III.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet die Erhöhung der in den An-
merkungen 30 und 31 genannten Zulagen auf jeweils 
mindestens 180,00 Euro.

Basis der im Beschluss enthaltenen Verweise ist die 
in der Bundeskommission am 5. Juni 2025 beschlos-
sene Beschlussvorlage zur Erhöhung der Zulagen. Die 
Regionalkommission ist für die Festlegung der Höhe 
der Vergütungsbestandteile zuständig, § 13 Abs. 3 
Satz 1 AK-Ordnung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 15. September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/2		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie
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Bischöfliches Ordinariat

Nr. 441 Durchführung der Kollekte zu Allerseelen 

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient 
der Unterstützung der Priesterausbildung (Diözesan- 
und Ordenspriester) in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. 
Für den Wiederaufbau und die Stärkung der Kirche in 
den betroffenen Ländern ist die Priesterausbildung 
auch 30 Jahre nach dem Ende des Kommunismus 
weiterhin sehr wichtig. Es zeigt sich dort deutlich, wie 
zentral die Begleitung der Menschen und die Seel-
sorge durch Priester ist, in Zeiten des Krieges in der 
Ukraine, der Konflikte um Armenien und den Kosovo, 
der politischen Verhältnisse in Russland und Belarus 
sowie angesichts von sozialer Not und der Diaspora-
Situation in vielen Renovabis-Partnerländer im Osten 
Europas.

Die Kollekte wird über die Diözesen an Renovabis 
weitergeleitet. Wir bitten um ein empfehlendes Wort 
für dieses wichtige Anliegen. Ein Plakat wird von Re-
novabis direkt verschickt bzw. kann dort angefordert 
werden (Adresse siehe unten).

Die Kollekten-Gelder sollen gemäß Kollektenplan an 
die Bistumskasse überwiesen werden.Von dort wer-
den die Beträge an Renovabis weitergeleitet.

Nähere Auskünfte: Renovabis – Solidaritätsaktion 
der dt. Katholiken mit den Menschen in Mittel- und 
Osteuropa, Domberg 38/40, 85354 Freising, Tele-
fon: 08161/5309  53 oder -49, E-Mail: info@renovabis.
de, Internet: www.renovabis.de 

Nr. 442 Ankündigung der Feier der Zulassung am 22. 
Februar 2026 für erwachsene Taufbewerberinnen 
und Taufbewerber

Die „Feier der Zulassung zur Taufe“ mit Weihbischof 
Dr. Thomas Löhr findet als diözesane Feier am Nach-
mittag des ersten Fastensonntags, 22. Februar 2026  
im Dom zu Limburg statt. Die genaue Uhrzeit wird 
noch bekanntgegeben.

Zur Feier eingeladen sind alle erwachsenen Taufbe-
werber/innen, die Ostern 2026 (oder später) getauft 
werden sollen, die Patinnen und Paten, Verwandte 
und Freunde der Katechumenen, Personen aus den 
Pfarreien sowie alle, die die Katechumenen mit ihrem 
Gebet begleiten möchten. 
Diejenigen, die für die Taufvorbereitung zuständig sind 
bzw. in deren Pfarrei die Taufe gespendet werden soll, 

sind gebeten, ihre Katechumenen zur „Feier der Zulas-
sung“ anzumelden. Detaillierte Informationen dazu 
sowie die Einladung werden den Pfarrbüros zu Beginn 
des Jahres 2026 zugesandt.

Die liturgischen Texte zur „Feier der Zulassung“ finden 
sich in „Die Feier der Eingliederung Erwachsener in die 
Kirche“ (Manuskriptausgabe zur Erprobung), Band 1, 
Trier 2001, zu beziehen über das Deutsche Liturgische 
Institut (Bestell-Nr. 5269), Postfach 2628, 54216 Trier,  
E-Mail: dli@liturgie.de.

Ansprechpartnerin ist Sandra Pantenburg 
(s.pantenburg@bistumlimburg.de), Mitarbeiterin im 
Fachteam Lebensphasenbegleitende Seelsorge. 

Nr. 443 Feier der Ehejubiläen im Jahr 2026

Bischof Dr. Georg Bätzing lädt die Ehejubilare im Bis-
tum zu gemeinsamer Feier und Segen nach Limburg 
ein. 

Der Tag für die Paare mit Silbernem Ehejubiläum wird 
am Samstag, 20. Juni 2026, mit einem feierlichen Got-
tesdienst um 15:00 Uhr und anschließendem Einzel-
paar-Segen gefeiert. Die Paare, von denen mindestens 
ein/e Partner/ Partnerin katholisch ist und die im Jahr 
2026 ihr Silbernes Ehejubiläum feiern, werden persön-
lich über das Bischöfliche Ordinariat eingeladen. 

Alle Paare, die zwischen September 2025 und Sep-
tember 2026 ihre Goldhochzeit oder ein höheres 
Ehejubiläum feiern, sind eingeladen, an der Feier am 
Samstag, den 19. September 2026 teilzunehmen. 
Die Eucharistiefeier mit anschließendem Einzelpaar-
Segen beginnt um 10:30 Uhr. Die Einladungen sollen 
noch vor den Sommerferien über die Pfarreien im Bis-
tum an die Jubelpaare weitergeleitet werden. 

Informationen zu den Feiern der Ehejubiläen erhalten 
Sie im Fachteam lebensphasenbegleitende Seelsorge, 
Referat Ehe- und Beziehungspastoral, Bischöfliches 
Ordinariat Limburg, paare@bistumlimburg.de oder 
Tel. 06431 295-447 oder -456 und auf der Webseite 
paar.bistumlimburg.de.
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Nr. 444 Bekanntgabe des Wahlergebnisses zur Wahl 
des Vertreters bzw./der Vertreterin der Dienstgeber 
in die Regionalkommission Mitte der Arbeitsrechtli-
chen Kommission des Deutschen Caritasverbandes 
und Bestimmung des Mitgliedes in der Regionalkom-
mission Mitte durch den Vorstand des DiCV Limburg

In der Wahlversammlung vom 2. September 2025 ist 
Frau Ute Lehmann, Leiterin des Bereichs Recht der Ka-
tharina Kasper Gruppe GmbH, zur Dienstgebervertre-
terin der Regionalkommission Mitte der Arbeitsrecht-
lichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes 
für die Amtszeit vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezem-
ber 2029 gemäß § 6 Abs. 2 1 der AK-Ordnung gewählt 
worden. Die Kontaktdaten der Vertreterin in der Regi-
onalkommission Mitte lauten:

Frau Ute Lehmann, Katharina Kasper Gruppe GmbH, 
Rheinstraße 9, 56428 Dernbach, T.: 02602 8346 105 
E-Mail: u.lehmann@katharina-kasper-gruppe.de

Des Weiteren bestimmte der Vorstand des Caritasver-
bandes für die Diözese Limburg Herrn Stephan Düm-
ler, Leitung Bereich Personal im Caritasverband für die 
Diözese Limburg e. V. gemäß § 6 Abs. 2 der AK-Ord-
nung als weiteres Mitglied der Dienstgeberseite für 
die Regionalkommission Mitte. Die Kontaktdaten des 
Vertreters in der Regionalkommission Mitte lauten:

Stephan Dümler, Caritasverband für die Diözese Lim-
burg e. V., Über der Lahn 5, 65549 Limburg, T.: 06431- 
997 135, E-Mail: stephan.duemler@dicv-limburg.de

Für den Wahlvorstand im Caritasverband für die Diözese Limburg 
e. V. 

Martin Ebach, Marcus Lanzinger, Barbara Nix

Nr. 445 Handreichung für eine sensible und inklusive 
Kommunikation

Eine Empfehlung zu einer geschlechtersensiblen 
Sprache im Bistum Limburg ist unter folgendem Link 
veröffentlicht worden:
https://bistumlimburg.de/news/september/sprache-
soll-vielfalt-sichtbar-machen

Nr. 446 Dienstnachrichten

Priester

Kaplan Nikolaus VON MAGNIS wird mit Termin 1. Au-
gust 2025 für den diplomatischen Dienst freigestellt. 

Er bleibt im Bistum Limburg inkardiniert.

Diakone

Mit Termin 1. September 2025 verlängert sich der Ein-
satz von Diakon i. R. Wolfgang ZERNIG in der JVA Diez 
und der Pfarrei Heilige Katharina Kasper Limburger 
Land bis zum 31. August 2026.

Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter

Mit Termin 1. September 2025 wird Christoph CROIS-
SANT in der Pfarrei St. Marien Frankfurt am Main als
Pastoralassistent eingesetzt.

Mit Termin 1. September 2025 wird Laura FUCHS in 
der Pfarrei St. Anna Biebertal als Pastoralassistentin 
eingesetzt.

Mit Termin 1. September 2025 wird Pascal PEIL in 
der Pfarrei St. Peter Montabaur als Pastoralassistent 
eingesetzt.

Mit Termin 1. September 2025 wird Franziska REISS in 
der Pfarrei St. Margareta Frankfurt am Main als Pas-
toralassistentin eingesetzt.

Mit Termin 1. Oktober 2025 wird Gemeindereferentin 
Sabine CHRISTE-PHILIPPI in das Team des Refugi-
ums versetzt.

Mit Termin 1. Oktober 2025 wird Pastoralreferent i. R. 
Thomas WEINERT mit einem Beschäftigungsumfang 
von 33 % in der Pfarrei Heilige Familie Untertaunus 
eingesetzt.

Weitere Dienstnachrichten

Mit Termin 1. September 2025 tritt Herr Lukas 
KÄMPFLEIN sein Pastoralpraktikum in der Pfarrei 
St. Bonifatius Wiesbaden an.

Mit Termin 15. September 2025 hat der Bischof Frau 
Dorothee HEINRICHS von der Aufgabe der Geschäfts-
führerin des Diözesansynodalamts entpflichtet. 

Mit Termin 15. September 2025 hat der Bischof Herrn 
Stefan GELLER zum kommissarischen Geschäftsfüh-
rer des Diözesansynodalamts ernannt. 
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Mit Termin 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 
2030 ernennt der Bischof Frau Silke KRAUSE zur Be-
reichsleiterin des Stabsbereichs Aufsicht und Recht.
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